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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Soziale Gruppen

Familienpolitik

In verschiedenen Urteilen in den Jahren 2020 und 2021 beschloss das Bundesgericht
eine Abkehr vom bisherigen ehelichen Unterhaltsrecht: Aufgrund des gesellschaftlichen
Wandels solle etwa nicht mehr länger ein automatischer Anspruch auf nacheheliche
Unterhaltszahlungen bestehen. Auch über 45-jährigen Frauen, die aus familiären
Gründen länger aus dem Erwerbsleben ausgeschieden seien, sei es heute zuzumuten,
nach der Scheidung wieder eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen. Als Folge dieser
Grundsatzentscheide befürchtete Eva Herzog (sp, BS) für viele Familien eine
Verschlechterung der finanziellen Verhältnisse, etwa aufgrund «negativer Anreize im
Steuersystem» und hoher Kosten für die familienexterne Kinderbetreuung. In einer
Motion forderte sie deswegen die Schaffung einer Datengrundlage zu
Unterhaltsentscheiden im Familienrecht, um die Auswirkungen der Veränderungen im
Unterhaltsrecht besser beobachten zu können. 
Da zur Erfüllung der Forderung eine neue gesetzliche Grundlage geschaffen werden
müsste, um die Kantone zur Erhebung dieser Daten zu verpflichten, diese Erhebung
begleitet werden müsste von einem Konzept zur Schaffung einer vergleichbaren
Statistik und nicht zuletzt auch eine Anpassung der behördlichen Informations- und
Kommunikationssysteme nötig wäre, erachtete der Bundesrat die Motion zum
gegebenen Zeitpunkt als nicht umsetzbar. Er kündigte aber an, die Umwandlung der
Motion in einen Prüfauftrag zu unterstützen, sollte der Erstrat sich positiv zum Anliegen
äussern. Letzteres tat der Ständerat tatsächlich: In der Wintersession 2021 nahm er die
Motion Herzog mit 23 zu 15 Stimmen bei 2 Enthaltungen an. 1

MOTION
DATUM: 14.12.2021
MARLÈNE GERBER

Auf Anraten der RK-NR befürwortete nach dem Ständerat auch der Nationalrat eine
Motion Herzog (sp, BS) zur Schaffung einer Datengrundlage zu Unterhaltsentscheiden
im Familienrecht. Diese soll dazu dienen, die Auswirkungen der durch eine Serie von
Bundesgerichtsurteilen geänderten Rechtsprechung zum Unterhaltsrecht beobachten
zu können. Der Nationalrat fällte diesen Entscheid in der Sommersession 2022 mit 97
zu 69 Stimmen (3 Enthaltungen). Für die Motion sprachen sich die Fraktionen der SP,
der Grünen, der GLP und der Mitte aus, während die Fraktionen der FDP und der SVP
den Vorstoss ebenso geschlossen ablehnten. 2

MOTION
DATUM: 08.06.2022
MARLÈNE GERBER

Eine von Ständerätin Herzog (sp, BS) eingereichte Motion forderte eine
Vereinheitlichung der EO-Entschädigungen bei Militärdienst und Mutterschaft.
Insbesondere sah der Vorstoss identische maximale Tagessätze beim Militärdienst und
Mutterschaft vor. Heutzutage sieht die Mutterschaftsentschädigung einen Höchstsatz
von 196 Franken pro Tag vor, während der maximale EO-Tagessatz bei
Militärangehörigen 245 Franken beträgt. Da ausschliesslich Frauen
Mutterschaftsentschädigung bezögen, liege eine grundlegende Ungleichbehandlung der
Geschlechter vor. Für die Änderung der EO-Entschädigungen sah die Motionärin zwei
Varianten vor: Bei der ersten Variante sollten bei gleichem Höchsttagessatz für
Mutterschaft und Militärdienst die Gesamtkosten dem heutigen Wert entsprechen. Der
grosse Kostenanstieg bei einer allfälligen Angleichung der EO-Entschädigungen war
unter anderem ausschlaggebend beim Scheitern einer ähnlichen Vorlage im Ständerat
gewesen. Deshalb solle der Bundesrat einen zukünftigen EO-Höchsttagessatz zwischen
196 und 245 Franken ermitteln, welcher ähnliche Folgekosten wie heutzutage zur Folge
hätte. Als zweite Variante schlug die Motionärin wiederum eine Angleichung des
Höchstsatzes bei Mutterschaft an den des Militärdiensts an. Der Bundesrat beantragte
die Motion zur Ablehnung, obschon er hervorhob, dass nicht alle
Leistungsempfangenden unter der EO gleichbehandelt würden und dass die EO in
naher Zukunft geprüft werden müsse. Trotzdem empfand der Bundesrat den Vorstoss
als «zu restriktiv formuliert», da die Motion weitere Beiträge, wie etwa Kinderzulagen,
aussen vor lasse. Diesem Argument entgegnete die Motionärin in der parlamentarischen
Debatte, dass unter anderem der auszuzahlende Betrag noch relativ frei bestimmt
werden könne und der Fokus der Motion lediglich auf der Gleichstellung zwischen Mann
und Frau liege. Der Ständerat nahm in der Wintersession 2022 die Motion knapp mit 20
zu 17 Stimmen (bei 1 Enthaltung) an. 3

MOTION
DATUM: 12.12.2022
VIKTORIA KIPFER
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1) AB SR, 2021, S. 1379 f.
2) AB NR, 2022, S. 981 f.
3) AB SR, 2022, S. 1267 f.

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK 01.01.65 - 01.01.24 2


